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Norm

ABGB §21;

AsylG 1991 §13;

AsylG 1997 §25 Abs1;

AsylG 1997 §25 Abs2;

AVG §9;

FlKonv Art12 Z2;

IPRG §12;

IPRG §7;

IPRG §9 Abs3;

Rechtssatz

Die Handlungsfähigkeit von Asylwerbern im Asylverfahren (Prozessfähigkeit) richtet sich nach dem österreichischen

bürgerlichen Recht mit den in § 25 AsylG 1997 enthaltenen Ausnahmen bzw Klarstellungen. Der Begri@ MÜNDIGE

MINDERJÄHRIGE in § 25 Abs 2 AsylG 1997 umfasst daher entsprechend § 21 ABGB alle Personen, die zwar bereits das

14.Lebensjahr, nicht jedoch das 19.Lebensjahr vollendet haben. Dies gilt auch für Personen, die nach dem Recht ihres

Heimatstaates bereits volljährig wären bzw (vor ihrer Flucht) tatsächlich bereits die Volljährigkeit erlangt haben.

Insoweit stellt daher § 25 AsylG 1997 eine Ausnahme vom Grundsatz des § 7 IPRG dar, wonach die nachträgliche

Änderung der für die Anknüpfung an eine bestimmte Rechtsordnung maßgebenden Voraussetzungen auf bereits

vollendete Tatbestände (Eintritt der Volljährigkeit) keinen EinHuss hat, und trägt dem Auftrag des Art 12 Z 2 FlKonv,

wonach auf der personenrechtlichen Stellung beruhende Rechte, die von einem Flüchtling vorher erworben wurden,

anerkannt werden sollen, nicht Rechnung.

Schlagworte
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